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B e k a n n t g a b e   
 

an den Rat der Stadt Helmstedt 
über den Verwaltungsausschuss  

und den Finanzausschuss 
 
 

 
Bericht über die durchgeführte unvermutete Kassenprüfung 2021 bei der  
Stadt Helmstedt 
 
 
Gemäß § 155 Abs. 1 Nr. 4 NKomVG hat das Rechnungsprüfungsamt eine unvermutete 
Kassenprüfung bei der Kasse der Stadt Helmstedt durchgeführt. Der angefügte 
Kassenprüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 21.05.2021 wird zur 
Kenntnisnahme vorgelegt. 
 
 
Das Rechnungsprüfungsamt kommt in seiner Schlussbetrachtung zu der Feststellung, dass 
 

 der buchungsmäßige Bestand an Zahlungsmitteln zum Stichtag mit dem Bestand der 
Bankkonten übereinstimmt, 
 

 das Kassenwesen zuverlässig eingerichtet ist und 
 

 die Kassengeschäfte grundsätzlich ordnungsgemäß abgewickelt werden. 
 
 
 
Im Prüfbericht sind seitens des Rechnungsprüfungsamtes Feststellungen getroffen worden, 
zu denen wie folgt Stellung genommen wird: 
 
Die unvermuteten Prüfungen der Zahlstellen durch die Kassenaufsichtsbeamtin sind aus 
zeitlichen Gründen nicht erfolgt. In 2021 sollen die Prüfungen mit vollständiger 
Kassenbestandsaufnahme durchgeführt werden. 
 
Die Kassenverwalterin der Geldannahmestelle FB 52 – Bauordnung – wurde auf die 
ordnungsgemäße Führung des Kassenbuches sowie auf die rechtzeitige Einzahlung der 
Einnahmen zum Jahresende hingewiesen. 
 
Der Kassenverwalter der Geldannahmestelle sowie des Handvorschusses FB 55 – 
Betriebshof – erklärt, dass die Zählung der Prüferin nur einmal erfolgt ist. Eine 
Kontrollprüfung/Nachzählung, ob die Differenz tatsächlich vorliegt, ist nicht erfolgt. Bei der 
Einzahlung der Einnahmen auf das Bankkonto stellte der Kassenverwalter fest, dass der 
Überschuss nicht bei 10,20 €, sondern bei 0,20 € lag. Er wurde seitens des Fachbereiches 15 
darauf hingewiesen, dass er bei künftigen Prüfungen und Differenzen auf eine erneute 
Zählung der Prüferin bestehen soll und den Kassensollbestand mit dem Kassenistbestand 
regelmäßig zu überprüfen hat. 
 
 
 
 
 
 



Zu den weiteren beratenden Hinweisen und Handlungsempfehlungen wird wie folgt Stellung 
genommen: 
 
Der Fachbereich 13 – Personal und Organisation – nimmt das Rechnungsprüfungsamt bei 
zukünftigen Bestellungen mit in den Verteiler auf, so dass dieses über den aktuellen Stand 
von Personalveränderungen im Bereich Kassenwesen Kenntnis erlangt. 
 
Die Dienstanweisung gemäß § 43 KomHKVO befindet sich gerade in der Überarbeitung und 
soll in diesem Jahr noch aktualisiert werden. Die entsprechenden Empfehlungen werden 
beachtet. 
 
 
 
gez. Wittich Schobert 
 
(Wittich Schobert) 
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